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___________________________________________________________________ 
 
Verwaltungskräfte an Schulen 
 
„Ich frage die Staatsregierung: 

Nachdem in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 In Kap. 05 21 Tit.  
428 01 a) 400 zusätzliche Stellen für Verwaltungskräfte an allen Schularten ausge-
bracht wurden, frage ich die Staatsregierung, wie viele dieser Stellen tatsächlich be-
setzt wurden, wann diese Stellen besetzt wurden und wie sie auf die einzelnen 
Schularten verteilt wurden?“ 
 
 
Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 
 
 

1. Wie wurden die zusätzlichen Stellen auf die einzelnen Schularten verteilt? 

Mit den insgesamt 430 zusätzlichen Stellen für Verwaltungsangestellte, die zu 

den Schuljahren 2022/23 und 2023/24 grundsätzlich besetzt werden konnten, 

kann im Bereich der Grund- und Mittelschulen, der Förderschulen und der be-

ruflichen Schulen der Zuteilungsschlüssel verbessert werden; bei den Real-

schulen, Gymnasien und staatlichen Schulämtern werden die zusätzlichen 

Ressourcen zur Bedarfsdeckung sowie für Verbesserungen in Einzelfällen 

herangezogen. Die Aufteilung gestaltet sich folgendermaßen: 

 

 Schuljahr 2022/23 Schuljahr 2023/24 

Grund-/Mittelschulen 3,85 Stellen 240,3 Stellen 

Förderschulen 4,1 Stellen 21,3 Stellen 

Berufliche Schulen 2,5 Stellen 41,5 Stellen 

Fachoberschulen/ 

Berufsoberschulen 

5,0 Stellen 11,0 Stellen 

Realschulen 6,5 Stellen 24,2 Stellen  

Gymnasien 8,05 Stellen 46,7 Stellen 

Staatliche Schulämter -- 15,0 Stellen 
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2. Wie viele Stellen wurden tatsächlich besetzt? 

3. Wann wurden diese Stellen besetzt? 

Die Fragen Nr. 2 und 3 werden wegen des Gesamtzusammenhangs gemein-

sam beantwortet: 

Den je nach Schulart zuständigen personalverwaltenden Dienststellen (Lan-

desamt für Schule, Bezirksregierungen) wurden vom Staatsministerium die 

Stellen zur Bewirtschaftung zugewiesen und sind damit in die dortige Gesamt-

bewirtschaftung eingeflossen. Gleichzeitig wurden die personalverwaltenden 

Stellen ermächtigt, die in den Haushalten 2022 und 2023 neu ausgebrachten 

Stellen für Verwaltungsangestellte - gegebenenfalls entsprechend dem ver-

besserten Zuteilungsschlüssel - ab 5. September 2022 bzw. 4. September 

2023 schnellstmöglich zu besetzen.  

 

Die Stellen können dabei durch Erhöhungen des Beschäftigungsumfangs bis-

lang teilzeitbeschäftigter Verwaltungsangestellter, Neueinstellungen oder Ent-

fristungen besetzt werden.  

 

Gesonderte Statistiken hinsichtlich der Besetzungszeitpunkte werden nicht ge-

führt. Die zuständigen Stellen betreiben die Besetzungsverfahren nachhaltig, 

um geeignete Personen für die Schulsekretariate zu gewinnen und alle vor-

handenen Stellenanteile zu nutzen. 

 

 

 

München, den 27. Februar 2024 

 


